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Mehr Rechte bei der Gutachterauswahl   
Autor: Rechtsanwalt Jürgen Langhals 
 
Das Bundessozialgericht und das Landessozialgericht  NRW haben die Rechte der Versicherten bei der 
Gutachterauswahl in der Gesetzlichen Unfallversiche rung weiter gestärkt. 
 
Für die Anerkennung eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit bedarf es im Feststellungsverfahren regel-
mäßig eines ärztlichen Gutachtens. Die Berufsgenossenschaften haben vor der Beauftragung dem Versicherten 
nach § 200 Abs. 2 SGB VII drei Gutachter zur Auswahl vorzuschlagen; der Versicherte hat jedoch auch das 
Recht einen eigenen Gutachter vorzuschlagen. Zudem ist der Versicherte auf sein Widerspruchsrecht gegen die 
Übermittlung seiner Sozialdaten hinzuweisen. Das Auswahl- und Vorschlagsrecht wurde jedoch oftmals unter-
laufen, denn die Regelung gilt nicht für die sog. beratungsärztlichen Stellungnahmen. Hierbei handelt es sich um 
ärztliche Stellungnahmen, z.B. zu Beurteilung eines anderen Gutachtens, welche die Berufsgenossenschaften 
von ihren sog. Beratungsärzten einholen. Der Versicherte wird darüber meist gar nicht informiert. So kann es 
sogar zu der Situation kommen, dass eine Begutachtung stattgefunden hat, die im Ergebnis eine Anerkennung 
eines Arbeitsunfalls / einer Berufskrankheit bejaht und die Berufsgenossenschaft trotzdem einen Ablehnungsbe-
scheid erlässt. Dieser beruht im Regelfall auf einer negativen beratungsärztlichen Stellungnahme. 
 
Das Problem ist jedoch, oftmals handelt es sich bei den beratungsärztlichen Stellungnahmen in Wahrheit um 
Gutachten nach Aktenlage; für letztere ist § 200 Abs. 2 SGB VII wieder anzuwenden. Die Abgrenzung ist im 
Einzelfall recht schwierig. Sie ist aber von großer Bedeutung, denn die Aussagen der Beratungsärzte beeinflus-
sen erheblich die Entscheidung der Berufsgenossenschaften. Umso mehr haben die Versicherten ein Interesse 
an der Person bzw. seiner Auswahl.  
 
Das LSG NRW hat mit Urteil vom 20.06.2007 - Az.: L 17 U 125/04 – definiert, wann von der Erteilung eines Gu-
tachtenauftrags zu sprechen ist: „Es ist jedoch belanglos, wie die Beklagte den Gutachtenauftrag formuliert hat. 
Denn die Anwendbarkeit des § 200 Abs. 2 SGB VII hängt nicht davon ab, ob die Beklagte ihren Beratungsarzt 
ursprünglich nur mit einer (kurzen) Stellungnahme beauftragt hatte. Entscheidend ist stattdessen, wie der Bera-
tungsarzt den Auftrag tatsächlich erfüllt. Geht seine Expertise auftragswidrig über eine beratungsärztliche Stel-
lungnahme hinaus, so kann ihr der Charakter eines (Akten-) Gutachtens nicht mit dem Hinweis auf den Auftrag 
wieder abgesprochen werden. Ob ein Aktengutachten oder lediglich eine beratungsärztliche Stellungnahme 
vorliegt, beurteilt sich deshalb nicht nach dem Wortlaut des Auftrags, wie der HVBG in seinem Rundschreiben 
vom 28. August 2003 meint, sondern nach Art und Umfang der Expertise, die der Beratungsarzt tatsächlich er-
stellt hat, um den Auftrag zu erfüllen.“ 
 
Damit steht fest, dass es im Wesentlichen nicht (nur) auf den formulierten Auftrag der Berufsgenossenschaft 
ankommt, sondern wie der Beratungsarzt tatsächlich gehandelt hat. Das entscheidende Abgrenzungskriterium 
ist demnach, ob der Sachverständige ein umfassendes Votum zu allen Tatbestandsvoraussetzungen mit einer 
umfassenden Auseinandersetzung und Begründung im Einzelfall abgeben hat, dass in Prüftiefe, Inhalt und Um-
fang einem Gutachten entspricht. 
 
Ein weiters Problem bestand darin, dass die Berufsgenossenschaften den § 200 Abs. 2 SGB VII nur auf das 
Feststellungs- und Widerspruchsverfahren für anwendbar hielten. Während eines laufenden Gerichtsverfahrens 
haben sie daher Gutachtenaufträge veranlasst, ohne den Versicherten ein Auswahl- oder Widerspruchsrecht 
einzuräumen. Dem hat das BSG mit Urteil vom 05.02.2008 – Az. B 2 U 8/07 R – einen Riegel vorgeschoben. 
Demnach gilt § 200 Abs 2 SGB VII „entgegen einer verbreiteten Ansicht auch für Gutachten, die ein Unfallversi-
cherungsträger im Laufe eines Gerichtsverfahrens in Auftrag gibt“. Der in § 200 Abs. 2 SGB VII „verwendete 
Begriff ist weit auszulegen und erfasst alle sachkundigen Äußerungen, die ihrem Inhalt nach Gutachtenscharak-
ter haben. Allerdings gilt die Regelung nur für Gutachten, die extern bei Ärzten eingeholt werden, die nicht dem 
Organisationsbereich des Versicherungsträgers zuzurechnen sind. Gutachten, die unter Verstoß gegen die den 
Schutz der Sozialdaten bezweckende Belehrungspflicht zustande gekommen sind, dürfen vom Gericht nicht 
verwertet werden“. 
 
Werden demnach Gutachten von externen Ärzten unter Verstoß gegen § 200 Abs. 2 SGB VII eingeholt, so sind 
diese nicht verwertbar und nach § 84 Abs. 2 SGB X zu löschen. Dies gilt auch für alle Folgegutachten, welche 
das nicht verwertbare Gutachten mit berücksichtigt haben. Diese sind dann wiederum ebenfalls nicht verwertbar.  
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Anwendung des MDD entschärft 
Autor: Rechtsanwalt Jürgen Langhals 
 
Die aktuelle Rechtsprechung des Bundessozialgericht  zu den Voraussetzungen der Anerkennung einer 
Berufskrankheit nach der BK-Nr. 2108 der Anlage zur  BKV (bandscheibenbedingte Erkrankung der Len-
denwirbelsäule): 
- Anwendung des sog. Mainz-Dortmunder-Dosismodell w esentlich entschärft - 
 
Mit Urteil des BSG vom 30.10.2007 – Az. B 2 U 4/06 R – wurde eine wesentliche Hürde für die Anerkennung 
einer Berufskrankheit nach der BK-Nr. 2108 entschärft. Viele Versicherte scheiterten bereits daran, dass die 
Berufsgenossenschaften die arbeitstechnischen Voraussetzungen verneinten; d.h. das eine ausreichende Be-
lastung der Lendenwirbelsäule während des Arbeitslebens nicht stattgefunden habe bzw. nicht nachweisbar sei. 
Zur Berechnung der Gesamtbelastungsdosis wurde das Mainz-Dortmunder-Dosismodell (MDD) zugrunde ge-
legt. Die Anwendung dieses Berechnungsmodells erfolgte jedoch nach meiner Ansicht durch die Berufsgenos-
senschaften (bewusst?) falsch und stand schon zuvor im Widerspruch zur Rechtsprechung des BSG. Die aktuel-
le Entscheidung des BSG, welche sich auf die derzeit herrschenden medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnis-
se stützt, schiebt dem nun endgültig einen Riegel vor. 
 
Das BSG hat „das MDD in der Vergangenheit selbst als eine mit Abstrichen geeignete Arbeitsgrundlage zur 
Bestimmung der als gesundheitsgefährdend einzustufenden Belastungsdosis bezeichnet und - ohne damals 
Grenzwerte im Sinne einer Mindestbelastungsdosis daraus abzuleiten - in zwei Fällen aus einer sehr deutlichen 
Unterschreitung der Richtwerte um 50 % bei der Gesamtdosis und um mehr als 50 % bei der Tagesdosis auf 
das Fehlen der arbeitstechnischen Voraussetzungen der Berufskrankheit geschlossen. Die zwischenzeitlich 
abgeschlossene Deutsche Wirbelsäulenstudie hat Schwächen des MDD aufgedeckt bzw bestätigt, die dessen 
Aussagewert relativieren. So deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass auch unterhalb der Orientie-
rungswerte nach dem MDD ein erhöhtes Risiko für bandscheibenbedingte Erkrankungen bestehen kann. Das 
Erreichen einer bestimmten Mindesttagesdosis, wie nach dem MDD gefordert, kann nach den aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen nicht mehr verlangt werden, sodass sich bei vielen Versicherten höhere Gesamtdo-
sen ergeben, weil die bisher nicht berücksichtigten Belastungen an Tagen, die unterhalb der Mindesttagesdosis 
lagen zu den bisher schon aufaddierten Tagen mit Tagesdosen oberhalb dieses Grenzwertes hinzukommen. Im 
Hinblick auf die bestehenden Unsicherheiten sind die Richtwerte des MDD für die Gesamtbelastungsdosis zu 
halbieren, sodass von einem langjährigen Heben oder Tragen schwerer Lasten bzw einer langjährigen Tätigkeit 
in extremer Rumpfbeugehaltung auszugehen ist, wenn mindestens 50 % des nach dem MDD ermittelten Wertes 
für die Gesamtbelastungsdosis erreicht oder überschritten wurden“.  
 
Das BSG hat damit klargestellt, dass schon nach der vorherigen Rechtsprechung die im MDD zusammenge-
fassten Dosiswerte für die arbeitstägliche Druckbelastung der Bandscheiben im Lendenwirbelsäulenbereich 
keine festen Grenzwerte, sondern allenfalls Orienti erungswerte sind  (Urteile vom 18.03.03 (B 2 U 13/02 R) 
und vom 19.08.03 (B 2 U 1/02 R). Das MDD selbst spricht insoweit von Schwellenwerten oder Richtwerten (vgl. 
ASUMed 1999, 101, 109). Die Berufsgenossenschaften haben hingegen bislang schon bei geringer Unterschrei-
tung der Richtwerte im MDD, die arbeitstechnischen Voraussetzungen verneint. Die Dosiswerte wurden damit 
klar entgegen der Rechtsprechung des BSG als Grenzwerte angewendet. Umso mehr dürfte die aktuelle Ent-
scheidung für die Berufsgenossenschaften ein Paukenschlag gewesen sein. Es gibt keine Mindesttagesdosen  
mehr, wie das BSG ausdrücklich betont. Sämtliche Belastungen sind zu berücksichtigen . Die so ermittelte 
Gesamtbelastungsdosis muss nunmehr nur noch 50% von  dem bisherigen Orientierungswert ausma-
chen , um die Hürde der arbeitstechnischen Voraussetzungen zu nehmen. In Zukunft ist damit zu erwarten, dass 
deutlich mehr Versicherte eine Anerkennung der BK-Nr. 2108 zu erwarten haben. Es sei denn, der Gesetzgeber 
greift noch ein und bestimmt im Tatbestand der BK eine Mindestdosis. 
 

Den Versicherten, die keine BK-Anerkennung mangels Erfüllung der arbeitstechnischen Voraussetzungen erhal-
ten haben, kann nur empfohlen werden bei der zuständigen Berufsgenossenschaft / Unfallkasse einen Neufest-
stellungsantrag nach § 44 SGB X  zu stellen und um erneute Berechnung der Gesamtbelastungsdosis zu bit-
ten. 
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Konsensusempfehlungen werden umgesetzt 
Autor: RA Jürgen Langhals 
 
Aktuelle Rechtsprechung zu den medizinischen Beurte ilungskriterien einer bandscheibenbedingten Er-
krankung der Lendenwirbelsäule. 
 
Mit den 2005 veröffentlichten Konsensempfehlungen zur Zusammenhangsbegutachtung bei den bandscheiben-
bedingten Berufserkrankungen der Lendenwirbelsäule wurde der aktuelle Stand der medizinisch-
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den BK-Nrn. 2108 und 2110 weitgehend neu definiert; vgl. BSG Urt. v. 
27.06.06, B 2 U 20/04 R. Dabei werden u.a. die Bandscheibenerkrankungen eines Versicherten, hinsichtlich der 
betroffenen Segmente und ihrer Art und Ausprägung, unter bestimmte Konstellationen subsumiert, die den Ur-
sachenzusammenhang mit der berufsbedingten schädigenden Einwirkung wahrscheinlich erscheinen lassen 
oder eben nicht. Dem entsprechend werden die Konsensusempfehlungen von der sozialgerichtlichen Recht-
sprechung konsequent umgesetzt, wie zwei aktuelle Entscheidungen verdeutlichen. 
 
Das LSG Berlin-Brandenburg hatte mit Urteil vom 29.01.2008, L 2 U 1035/05, über den Fall eines Versicherten 
zu entscheiden, der 16 Jahre als Bauarbeiter und anschließend 22 Jahre als LKW-Fahrer mit Ladetätigkeit be-
schäftigt war. Nach den Feststellungen des Gerichts litt der Kläger an einer bandscheibenbedingten Erkrankung 
der LWS aufgrund eines Zustandes nach Nukleotomie L4/5 und einem Bandscheibenprolaps L5/S1 mit rez. 
Lumboischialgien und Nervenwurzelreizerscheinungen. Zudem wurde eine geringe Skoliose festgestellt. Das 
Gericht bejahte unter Auswertung der Konsensusempfehlungen das Vorliegen eines belastungskonformen 
Schadensbildes und den Ursachenzusammenhang mit der beruflichen Einwirkung. Es stützte sich dabei auf die 
Konstellation B2 der Konsensusempfehlungen. Unter die Konstellationen, welche mit B beginnen, fallen band-
scheibenbedingte Erkrankungen der Segmente L5/S1 und/oder L4/L5 mit Ausprägung eines Bandscheiben-
schadens der Chondrose Grad II oder höher und/oder Vorfall. Sind wesentliche konkurrierende Ursachen nicht 
erkennbar und liegt zudem eine Begleitspondylose vor, ist der Ursachenzusammenhang stets wahrscheinlich. 
Fehlt eine Begleitspondylose, wie in diesem Fall, s
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Neurootologie nicht anerkannt 
Autor: RA Jürgen Langhals 

LSG BRB fordert Nachweis eines unfallbedingten Erst schadens, der es erlaubt, auf die hinreichende 
Wahrscheinlichkeit weiterer Unfallfolgen zu schließ en (hier: Hirnstammschädigung nach HWS-
Distorsion und SHT). 
 
Bei Verkehrsunfallopfern entsteht posttraumatisch nach einem HWS-Schleudertrauma vielfach schleichend das 
sog. cervico-encephale Syndrom mit einem schweren Abbau der Sinnesfunktionen und der Hirnleistungsfähig-
keit. Die Neurootologie – das medizinische Fachgebiet von der gesunden und der krankhaft gestörten Funktion 
der Kopfsinne – kann eine wichtige Klärung und Objektivierung der Beschwerden herbeiführen. Vielfach kommt 
sie dort zu Erkenntnissen, wo andere medizinische Fachgebiete keine plausiblen Erklärungen liefern können, 
quasi mit ihrem Latein am Ende sind. Dennoch sind die Widerstände gegen die Neurootologie weiterhin recht 
stark, wie das Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 09.08.2007, L 3 U 129/02, zeigt. 
 
Die Klägerin begehrte die Anerkennung von Schwindelerscheinungen und eines myofaszialen Schmerzsyn-
droms als Folge eines Wegeunfalls aus 06/1996. Sie wurde als Fußgängerin von einem Fahrrad angefahren. 
Laut Durchgangsarztbericht zog sie sich dabei u.a. ein Schädelhirntrauma und eine HWS-Distorsion zu. Es lag 
auch eine retrograde Amnesie vor. Unfallnahe Röntgenaufnahmen des Schädels und der HWS in zwei Ebenen 
ergaben keinen Verletzungsbefund. Ebenso ergaben zwei unfallnahe CT-Befunde keine Zeichen für posttrauma-
tische Veränderungen. Dennoch klagte die Klägerin seit dem Unfall über Kopfschmerzen, Bewegungseinschrän-
kungen der HWS, Bewegungsschmerzen und Schwindelerscheinungen. Ein chirurgisches Gutachten der BG 
führte die HWS-Beschwerden auf einen Vorschaden der Wirbelsäule, mehrbogige Kyphoskoliose der BWS und 
Hyperlordose der LWS, zurück. Hingegen ergab ein HNO-ärztliches Gutachten eine unfallbedingte komplexe 
Störung der Gleichgewichtserhaltung; als Schädigungsort käme der Hirnstamm oder höhere Anteile der Hörbahn 
in Frage. Weitere Gutachten auf orthopädischen, neurochirurgischen und neurologischen Fachgebiet verneinten 
hingegen eine Hirnstammschädigung. Im Gerichtsverfahren wurde auf Antrag der Klägerin auch ein neurootolo-
gisches Gutachten in 07/2005 eingeholt. Dieses ergab ein cervico-encephales Syndrom mit kombinierter zent-
ralperipherer Gleichgewichtsfunktionsstörung mit myofaszialem Syndrom bei Zustand nach Schädelhirntrauma 
und HWS-Weichteilverletzung III. Grades. Das LSG lehnte jedoch i.E. eine Anerkennung der genannten Unfall-
folgen ab.  
 
Für die Anerkennung einer Hirnstammschädigung, die zu einer komplexen Störung der Gleichgewichtsregulation 
und damit zu Schwindelerscheinungen geführt habe, sei der Nachweis eines unfallbedingten Erstschadens – 
hier eines SHT und einer HWS-Distorsion jeweils in entsprechender Ausprägung – zu fordern, der es erlauben 
würde, auf die hinreichende Wahrscheinlichkeit weiterer Unfallfolgen zu schließen. Mit einem neurootologischen 
Gutachten sei dies derzeit nicht zu erreichen. Die Neurootologie sei ein Fachgebiet, dessen Untersuchungsme-
thoden noch auf keiner allgemein anerkannten Grundlage stehen würde und dessen Erkenntnissmöglichkeiten 
in Kausalitätsfragen im Vergleich zu den Beurteilungen aus den Bereichen der Orthopädie und Neurologie nicht 
gesichert seien. Das LSG BRB schloss sich hier den Äußerungen zweier Gutachter an, die aus den zuletzt ge-
nannten Fachgebieten entstammen; zudem verwies das Gericht darauf, dass es sich diesbezüglich um die ganz 
herrschende Rechtsprechung handeln würde. Ferner verwies es noch darauf, dass die Pathogenese des myo-
faszialen Schmerzsyndroms bisher nicht wissenschaftlich geklärt sei. 
 
Die Unfallversicherungsträger können sich nach diesem Urteil die Hände reiben, denn es bietet ihnen die Mög-
lichkeit schon vorgerichtlich im Rahmen des § 200 Abs. 2 SGB VII die Einholung eines neurootologischen Gut-
achtens zu verhindern. Zudem können sie sich im Verfahren darauf berufen, das neurootologische Befunde und 
Gutachten nicht verwertbar seien, da sie lediglich einer wissenschaftlichen Außenseitermeinung entstammen 
würden. Den Versicherten kann daher nur angeraten werden, sich derzeit nicht allein auf die neurootologischen 
Befunde zu verlassen, sondern sich auch an entsprechend fachkundige und objektive Orthopäden, Unfallchirur-
gen und Neurologen zu wenden. 
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Aktuelle Urteile und Mitteilungen 
 
Rechtsschutz gegen überlange Gerichtsverfahren 
Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes (Justizgewährleistungsanspruch) und Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (Grundsatz des fairen Verfahrens) sind nur dann gewahrt, wenn der Rechtsschutz in 
angemessener Zeit gewährt wird (Anm. des Autors: in SG-Verfahren max. 3 Jahre pro Instanz; insgesamt von Widerspruchsverfah-
ren bis letzte Instanz max. 10 Jahre). In Deutschland besteht derzeit kein Rechtsbehelf gegen überlange Gerichtsver-
fahren. Seit 1998 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die BRD in über 20 Fällen wegen über-
langer Gerichtsverfahren verurteilt. Die Bundesregierung hat nunmehr in der BT-Drucksache 16/7655 mitgeteilt, 
dass gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe. Jedoch lägen keine Erkenntnisse über die Ursachen für ü-
berlange Gerichtsverfahren vor. Der Entwurf eines Untätigkeitsbeschwerdengesetzes werde nicht beschlossen. 
Es werde eine Entschädigungslösung geprüft. 
 
BSG über Rentenabschlag bei Erwerbsminderungsrenten  uneins 
Der 5a. Senat beabsichtigt, die Rechtsprechung des 4. Senats des Bundessozialgerichts zum Rentenabschlag 
bei Erwerbsminderungsrenten aufzugeben (Urteil vom 16. Mai 2006). Nach seiner Ansicht bestünde eine ausrei-
chende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die Praxis der Rentenversicherungsträger, den Zugangsfaktor 
zu mindern, auch wenn die Rente bereits vor dem 60. Lebensjahr des Versicherten beginnen würde. Demnach 
sei die Auslegung der Rentenversicherungsträger entgegen dem vorgenannten Urteil nicht gesetzwidrig. Es 
wurde bei dem anderen Rentensenat angefragt, ob an der Rechtsprechung festgehalten werden solle. (Anm. des 
Autors: Im Urteil des 4. Senats wurde nicht nur auf die Gesetzwidrigkeit, sondern auch auf die Verfassungswidrigkeit hingewiesen; ein Gang 
zum Bundesverfassungsgericht scheint unausweichlich). 
 
Vergleich im Kündigungsschutzprozess führt nicht au tomatisch zur Sperrzeit! 
Dem Kläger wurde Arbeitslosengeld nur unter Berücksichtigung einer Sperrzeit bewilligt, da er wegen eines Ver-
gleichs vor dem Arbeitsgericht während des Kündigungsschutzverfahrens sein Beschäftigungsverhältnis gelöst 
hatte. Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 17.10.2007, B 11a AL 51/06 R,  klargestellt, dass es einem 
Arbeitnehmer regelmäßig nicht zum Nachteil gereicht werden könne, wenn er gegen die Kündigung vorgeht und 
sodann im arbeitsgerichtlichen Verfahren die Klage zurücknimmt oder einen Vergleich schließt. Ein gerichtlicher 
Vergleich, der die Arbeitslosigkeit nicht zu einem früheren Zeitpunkt herbeiführt, löst daher grundsätzlich keine 
Sperrzeit aus; es sei denn, es liegen Anzeichen für ein Umgehungsgeschäft vor. 
 
Fast jede 2. Hartz-IV-Klage erfolgreich 
Das SG Dortmund berichtet, dass 44% aller Klagen im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende in 2007 mit 
vollen oder teilweisen Erfolg der klagenden Langzeitarbeitslosen endeten. Die Mitarbeiter der ARGE und Opti-
onskommunen seien demnach wohl oftmals nicht in der Lage verständliche und gerichtsfeste Bescheide zu er-
lassen; insbesondere in Bezug zur Beurteilung der Angemessenheit von Wohn- und Heizkosten. 
 
Unternehmer haftet 30 Jahre lang für SV-Beiträge be i Beschäftigung von Schwarzarbeitern 
Arbeitgeber, die Schwarzarbeiter beschäftigen, müssen 30 Jahre lang für vorsätzlich vorenthaltene Sozialversi-
cherungsbeiträge einstehen; so urteilte das SG Dortmund am 25.01.08, S 34 R 50/06. Die SV-Beiträge können 
in diesem Zeitraum nach den geschätzten Arbeitsentgelten berechnet werden. Erst nach diesem Zeitraum trete 
eine Verjährung ein. 
 
 
 
 

Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2008! 
 

Alle Ausgaben abrufbar auf 
 

 www.info-sozialrecht.de  
oder 

www.tls-rechtsanwaelte.de/publikationen.htm  
 

 
Hinweis: Die in dieser Publikation zusammengefasste n News, Beiträge und Urteilsbesprechungen erhe-
ben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Rich tigkeit. Sie können im Einzelfall eine anwaltliche 
Beratung nicht ersetzen. Eine Haftung der Verfasser  ist ausgeschlossen. 
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In eigener Sache / Aus der Praxis 
 
Abfindung von Personenschadenansprüchen 
 
Nicht wenige (zivilrechtliche) Verfahren, die sich mit der Haftung und Entschädigung bei Personenschäden nach 
einem (Verkehrs-)Unfall beschäftigen, enden mit einem Abfindungsvergleich. Entweder vorgerichtlich oder im 
Laufe eines Gerichtsverfahrens, dann zumeist nach einem Vorschlag des Gerichts. Die Angemessenheit der 
Abfindungszahlungen, im Hinblick auf Erfolgschancen der Klage und Bemessung der Schadenshöhe, spielt be-
sonders dort eine enorm wichtige Rolle, wo es um die Entschädigung eines Dauerschadens geht, welcher an 
sich zu einer fortlaufenden Rentenzahlung führen würde. Hier geht es regelmäßig um erhebliche und existenzsi-
chernde Summen, da dem Geschädigten zu Lebzeiten eine dauernde Erwerbseinbuße verbleiben könnte bzw. 
wird. Ein (insbesondere vorgerichtliches) Abfindungsangebot sollte daher nicht vorschnell angenommen werden! 
Dies gilt umso mehr, je eindeutiger die Haftungsfrage dem Grunde nach zugunsten des Geschädigten spricht. 
Denn ein einmal abgeschlossener Abfindungsvergleich, kann nur selten erfolgreich angefochten werden; ganz 
zu schweigen davon, dass dies ein weiteres langwidriges Verfahren nach sich ziehen würde. 
 
Ein Abfindungsvergleich sollte daher nur unter Berücksichtigung einer Kapitalisierung der zu erwartenden jährli-
chen Schadensersatzrente (regelmäßig für Verdienstausfall, Haushaltsführungsschaden und evtl. auch Schmer-
zensgeld) erfolgen! Die Berechnung des Barwertes einer Kapitalisierung erfolgt nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen. Danach wären evtl. Zu- und Abschläge von diesem berechneten Kapitalbetrag zu diskutie-
ren, welche sich aus einem zu berücksichtigenden Dynamikzuschlag oder Unwägbarkeiten, wie der fiktiven zu-
künftigen beruflichen Laufbahn, ergeben könnten. Dabei ist nicht zu vergessen, dass ein Vergleich per se ein 
gegenseitiges Nachgeben beinhaltet. Zu berücksichtigen wären aber auch die geltend gemachten Zahlungsan-
sprüche für die Vergangenheit. In der Praxis gestaltet sich die Kapitalisierung, die auch nur eine Schadens-
schätzung sein kann, mitunter schwierig. Für die Berechnungen werden u.a. Zeitrententabellen und Sterbetafeln 
herangezogen. Für Laien ergibt sich hier kaum ein Durchblick. 
 
Im Rahmen unserer Vertretung von Mandanten im Haftungs- und Schadensersatzrecht machen wir immer wie-
der auf die Bedeutung eines Abfindungsvergleichs aufmerksam. Bei Vorlage der erforderlichen (schätzungsrele-
vanten) Unterlagen nehmen wir eine Kapitalisierung vor, sofern ein Vergleich in Betracht kommt. Es zeigt sich 
oftmals, dass die Betroffenen den zu erwartenden Zukunftsschaden nicht richtig erfassen können. Ihre Erwar-
tungen an eine zu zahlende Abfindung gehen daher oft daneben; und zwar zu ihren Ungunsten, wenn es sich 
um den Erwerbsschaden handelt, hingegen wird das Schmerzensgeld oft zu hoch angesetzt. 
 
Es geht darum, sich nicht übervorteilen zu lassen und einen angemessenen Ausgleich des erlittenen Schadens 
durch eine Einmalzahlung zu erhalten. Eine Abfindungszahlung bietet auch entsprechende Vorteile: Zum einen 
hat der Geschädigte eine größere Summe in der Hand, die gewinnbringend eingesetzt werden kann, zum ande-
ren wird mit der Abfindung ein Schlussstrich gezogen, der dem Geschädigten auch den nicht zu unterschätzen-
den psychischen Druck nimmt, sich mit dem Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer weiter auseinander 
setzen zu müssen.  
 
Wir beraten Sie gerne in allen Fragen des Haftungs- und Schadensersatzrechtes!! 
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·  Sozialversicherungsrecht, u.a. 
- Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
- Rentenverfahren, Rentenberatung 
- Leistungen der Kranken- und Pflegekasse 
- Schwerbehindertenverfahren 
- Versicherungspflicht und Beitragsrecht  

·  Arbeitsrecht, u.a. 
- Kündigungsschutzverfahren 
- Lohn- und Urlaubsansprüche 
- Arbeitszeugnisse 
- Aufhebungsverträge und Abfindung 
- Arbeitslosengeld und Sperrzeit 

  
·  Privatversicherungsrecht, u.a. 

- Invaliditätsleistungen aus privater UV 
- Leistungen der privaten KV 
- Berufsunfähigkeitsversicherung 
- Lebensversicherung 

·  Sachversicherungsrecht, u.a. 
- Hausrat- und Gebäudeversicherung 
- Private Haftpflichtversicherung 

  
·  Haftpflicht- und Schadensersatzrecht, u.a. 

- Schadenersatz und Schmerzensgeld von 
  (Verkehrs-) Unfallopfern 
- Arzthaftungsrecht 
- Ausgleich von Gesundheitsschäden 
- Gutachterhaftung 

·  Mietrecht, u.a. 
- Räumungsklagen 
- Betriebsabrechnungen 
- Vermieterpfandrechte 
- Minderung wegen Schimmel u.a. 

 
 
 

Kontakt: 
TLS Rechtsanwälte 
RA Jürgen Langhals / RA`in Jana Steffen 
Auf dem Graben 2 
45657 Recklinghausen 
bundesweite Vertretung möglich! 
 
Tel.: 02361/106710 
Fax: 02361/1067123 
 
e-mail: langhals@tls-rechtsanwaelte.de 
e-mail: steffen@tls-rechtsanwaelte.de 
 
www.tls-rechtsanwaelte.de 
www.info-sozialrecht.de 
 


